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erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Verein-
ten Nationen, unzulässig ist,

sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten99 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung
findet,

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats
vom 14. Juni 1967,

unter Begrüßung der Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. Novem-
ber 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Ver-
wirklichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften
Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber
Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess auf allen Ver-
handlungsschienen ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den ein-
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan
Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des
Sicherheitsrats, in der der Rat unter anderem beschloss, dass
der Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wir-
kung ist, und verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren
Beschluss umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äu-
ßeren Erscheinungsbilds, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des
besetzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung
von Siedlungen zu unterlassen;

3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Ge-
setzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen
der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Er-
scheinungsbilds und des Rechtsstatus des besetzten syrischen
Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante
Verletzung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten99 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den
syrischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die
israelische Staatsbürgerschaft und israelische Personalaus-
weise aufzuzwingen, und von seinen Unterdrückungsmaß-
nahmen gegen die Bevölkerung des besetzten syrischen Go-
lan abzulassen;

5. missbilligt die Verstöße Israels gegen das Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegszeiten;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der
genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen
und -handlungen anzuerkennen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTIONEN 65/107 A und B

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/425,
Ziff. 10)100.

65/107. Informationsfragen

A

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen
Bericht des Informationsausschusses101,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs über Informationsfragen102,

fordert mit Nachdruck, dass alle Länder, die Organisa-
tionen des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle
anderen, die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf
die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der Un-
abhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien, in
tiefer Besorgnis über die zwischen entwickelten Ländern und
Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und die sich
aufgrund dieser Disparitäten ergebenden Folgen jedweder Art,
die sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder son-
stigen Medien sowie von Einzelpersonen in den Entwick-
lungsländern auswirken, Informationen zu verbreiten und ihre
Auffassungen sowie ihre kulturellen und ethischen Wertvor-
stellungen mittels ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzu-
teilen und die Vielfalt der Informationsquellen und den freien
Zugang zu Informationen zu sichern, sowie in Anerkennung
der in diesem Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie
es in den Vereinten Nationen und in verschiedenen interna-
tionalen Foren genannt wurde, „neuen Weltinformations- und
-kommunikationsordnung, die als ein in ständiger Entwick-
lung begriffener Prozess zu sehen ist“,

a) zusammenarbeiten und zusammenwirken, um die
bestehenden Disparitäten im Informationsfluss auf allen Ebe-
nen zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunika-
tionsinfrastrukturen und -kapazitäten in den Entwicklungs-
ländern stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichti-

99 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21;
öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.

100 Die in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlenen Resolu-
tionsentwürfe wurden vom Informationsausschuss vorgelegt.
101 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 21 (A/65/21).
102 A/65/277 und Corr.1.
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gung der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie
diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den
öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwick-
lungsländern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene In-
formations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, Me-
dien und Einzelpersonen stärker am Kommunikationsprozess
zu beteiligen und einen freien Informationsfluss auf allen
Ebenen sicherzustellen;

b) sicherstellen, dass Journalisten ihrer beruflichen
Tätigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können,
und alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden verurteilen;

c) Unterstützung gewähren, damit die Programme
der praktischen Ausbildung für Presse-, Hörfunk- und Fern-
sehjournalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in
den Entwicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden;

d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit
zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern
fördern, um das Kommunikationspotenzial zu stärken und die
Medieninfrastruktur und die Kommunikationstechnologien in
den Entwicklungsländern, insbesondere in den Bereichen
Ausbildung und Informationsverbreitung, zu verbessern;

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit be-
mühen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, pri-
vaten oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksichti-
gung ihrer Interessen und Bedürfnisse im Informationsbe-
reich sowie der im Rahmen des Systems der Vereinten Natio-
nen bereits getroffenen Maßnahmen jede nur mögliche Unter-
stützung und Hilfe zu gewähren, wozu insbesondere auch fol-
gende Maßnahmen gehören:

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen
Ressourcen, die für die Verbesserung der Informations-
und Kommunikationssysteme in den Entwicklungsländern
unerlässlich sind, und die Unterstützung bei der Fortfüh-
rung und dem Ausbau der Programme der praktischen
Ausbildung, wie etwa derjenigen, die in den Entwicklungs-
ländern unter öffentlicher wie auch privater Schirmherr-
schaft bereits überall durchgeführt werden;

ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick-
lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder sonsti-
gen Medien ermöglichen, unter Einsatz ihrer nationalen
und regionalen Ressourcen über die ihren nationalen Be-
dürfnissen entsprechenden Kommunikationstechnologien
wie auch über die erforderlichen Programme, insbesondere
für Hörfunk- und Fernsehsendungen, zu verfügen;

iii) die Hilfe bei der Herstellung und der Förderung von
subregionalen, regionalen und interregionalen Fernmelde-
verbindungen, insbesondere zwischen Entwicklungslän-
dern;

iv) nach Bedarf die Erleichterung des Zugangs der Ent-
wicklungsländer zu den auf dem freien Markt erhältlichen
modernen Kommunikationstechnologien;

f) volle Unterstützung für das von der Organisation
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur getragene Internationale Medienentwicklungspro-

gramm103 gewähren, mit dem öffentliche wie private Medien
unterstützt werden sollen.

B

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT 
DER VEREINTEN NATIONEN

Die Generalversammlung,

hervorhebend, dass der Informationsausschuss ihr wich-
tigstes Nebenorgan für die Abgabe von Empfehlungen im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabtei-
lung Presse und Information darstellt,

sowie hervorhebend, dass die Inhalte der Information
und Kommunikation in den Mittelpunkt des strategischen
Managements der Vereinten Nationen gestellt werden sollen
und dass es auf allen Ebenen der Organisation eine Kultur der
Kommunikation und Transparenz geben soll, die dafür sorgt,
dass die Völker der Welt über die Ziele und die Tätigkeit der
Vereinten Nationen in vollem Umfang informiert werden, im
Einklang mit den in der Charta der Vereinten Nationen veran-
kerten Zielen und Grundsätzen, um eine breit angelegte, welt-
weite Unterstützung für die Vereinten Nationen zu erreichen,

betonend, dass die vorrangige Aufgabe der Hauptabtei-
lung Presse und Information darin besteht, durch ihre Kom-
munikationsarbeit der Öffentlichkeit sachlich richtige, unpar-
teiische, umfassende, ausgewogene, aktuelle und relevante
Informationen über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten
der Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen, um mit
höchster Transparenz die internationale Unterstützung für die
Tätigkeit der Organisation zu verstärken,

unter Hinweis auf die von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 56/253 vom 24. Dezember 2001 geforderte
umfassende Überprüfung der Tätigkeit der Hauptabteilung
Presse und Information sowie auf den Bericht des Generalse-
kretärs „Stärkung der Vereinten Nationen: Eine Agenda für
weitere Veränderungen“104 und die Versammlungsresolutio-
nen 57/300 vom 20. Dezember 2002 und 60/109 B vom
8. Dezember 2005, die es ermöglichten, angemessene Schrit-
te zu unternehmen, um die Effizienz und Wirksamkeit der
Hauptabteilung zu steigern und größtmöglichen Nutzen aus
ihren Ressourcen zu ziehen,

ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringend, dass
das Gefälle zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern im Bereich der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien weiter zugenommen hat und dass gro-
ße Teile der Bevölkerung in den Entwicklungsländern aus
den derzeit vorhandenen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien keinen Nutzen ziehen, und in dieser Hin-
sicht die Notwendigkeit unterstreichend, die Ungleichge-

103 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization, Records of the General Conference, Twenty-first Session,
Belgrade, 23 September–28 October 1980, Vol. 1, Resolutions,
Abschn. III.4, Resolution 4/21.
104 A/57/387 und Corr.1.



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

274

wichte in der gegenwärtigen Entwicklung der Informations-
und Kommunikationstechnologien zu beheben, um sie ge-
rechter, ausgewogener und wirksamer zu machen,

in dem Bewusstsein, dass die Entwicklungen auf dem
Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologien
weitreichende neue Chancen für wirtschaftliches Wachstum
und soziale Entwicklung eröffnen und bei der Beseitigung der
Armut in den Entwicklungsländern eine wichtige Rolle spie-
len können, und gleichzeitig hervorhebend, dass die Entwick-
lung dieser Technologien Herausforderungen und Risiken mit
sich bringt und zu einer weiteren Verschärfung der Disparitä-
ten innerhalb der Länder und zwischen ihnen führen könnte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/306 vom 9. Sep-
tember 2009 über Mehrsprachigkeit und hervorhebend, wie
wichtig es ist, dass die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion bei ihrer Tätigkeit die Amtssprachen der Vereinten Na-
tionen angemessen einsetzt, um so das Gefälle zwischen der
Verwendung des Englischen und dem Gebrauch der anderen
fünf Amtssprachen zu verringern,

I

Einleitung

1. bekräftigt ihre Resolution 13 (I) vom 13. Februar
1946, mit der die Hauptabteilung Presse und Information ge-
schaffen wurde, um im höchstmöglichen Umfang bei den
Völkern der Welt ein aufgeklärtes Verständnis für die Arbeit
und die Ziele der Vereinten Nationen zu fördern, sowie alle
weiteren einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung, die sich auf die Tätigkeit der Hauptabteilung beziehen,
und ersucht den Generalsekretär, in Bezug auf die Informa-
tionspolitik und die Informationstätigkeit der Vereinten Na-
tionen die Empfehlungen in Ziffer 2 ihrer Resolution 48/44 B
vom 10. Dezember 1993 und die anderen von der Versamm-
lung erteilten Mandate weiter vollständig umzusetzen;

2. bekräftigt außerdem, dass die Vereinten Nationen
nach wie vor das unverzichtbare Fundament einer friedlichen
und gerechten Welt bilden und dass ihre Stimme klar und
wirksam zu Gehör kommen muss, und unterstreicht die we-
sentliche Rolle, die der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion dabei zukommt;

3. betont, wie wichtig es ist, dass das Sekretariat den
Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen im Rahmen der bestehen-
den Mandate und Verfahren klare, aktuelle, sachlich richtige
und umfassende Informationen zur Verfügung stellt;

4. bekräftigt die zentrale Rolle, die dem Informa-
tionsausschuss bei der Informationspolitik und der Informa-
tionstätigkeit der Vereinten Nationen, so auch bei der
Festlegung der Prioritäten für diese Tätigkeit, zukommt, und
beschließt, dass die Empfehlungen betreffend das Arbeitspro-
gramm der Hauptabteilung Presse und Information so weit
wie möglich vom Informationsausschuss ausgehen und dort
behandelt werden sollen;

5. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, entsprechend den von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 63/247 vom 24. Dezember 2008 festgelegten Prio-
ritäten sowie unter Heranziehung der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen105 als Leitlinie und unter Hinweis auf
das Ergebnis des Weltgipfels 2005106 besondere Aufmerk-
samkeit auf Frieden und Sicherheit, Entwicklung und Men-
schenrechte und auf so wichtige Fragen wie die Beseitigung
der Armut, einschließlich der globalen Nahrungsmittelkrise,
die Konfliktprävention, die nachhaltige Entwicklung, die
HIV/Aids-Epidemie, den Kampf gegen den Terrorismus in
allen seinen Arten und Erscheinungsformen und die Bedürf-
nisse des afrikanischen Kontinents zu richten;

6. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
außerdem, bei ihrer Tätigkeit den Fortschritten bei der Ver-
wirklichung der international vereinbarten Entwicklungszie-
le, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthalte-
nen Ziele, sowie bei der Umsetzung der Ergebnisse der damit
zusammenhängenden großen Gipfeltreffen und Konferenzen
der Vereinten Nationen besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men, und fordert die Hauptabteilung auf, aktiv dazu beizutra-
gen, der Öffentlichkeit die weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung, ein-
schließlich der Erreichung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele, stärker bewusst zu machen;

7. ersucht ferner die Hauptabteilung Presse und In-
formation und ihr Netz der Informationszentren der Vereinten
Nationen, aktiv dazu beizutragen, die Öffentlichkeit für das
weltweite Problem des Klimawandels zu sensibilisieren, und
legt der Hauptabteilung nahe, besondere Aufmerksamkeit auf
die Beschlüsse zu richten, die im Rahmen des Rahmenüber-
einkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderun-
gen107 nach dem Grundsatz der gemeinsamen, aber unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten gefasst werden, insbeson-
dere im Kontext der vom 7. bis 19. Dezember 2009 in Kopen-
hagen abgehaltenen und vom 29. November bis 10. Dezem-
ber 2010 in Cancún (Mexiko) stattfindenden Konferenz der
Vertragsparteien und Tagungen der Vertragsparteien des Pro-
tokolls von Kyoto108;

8. bekräftigt die Notwendigkeit, die technische Infra-
struktur der Hauptabteilung Presse und Information kontinu-
ierlich auszubauen, um ein breiteres Publikum zu erreichen
und die Website der Vereinten Nationen weiter zu verbessern;

105 Siehe Resolution 55/2.
106 Siehe Resolution 60/1.
107 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995
Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
108 Ebd., Vol. 2303, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2002 II S. 966; LGBl. 2005 Nr. 49; öBGBl. III Nr. 89/2005;
AS 2004 5205.
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II

Allgemeine Tätigkeit der Hauptabteilung 
Presse und Information

9. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über die Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und In-
formation109;

10. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, ihr Engagement für eine Kultur der Evaluierung auf-
rechtzuerhalten, ihre Produkte und Tätigkeiten weiter zu eva-
luieren, um ihre Wirksamkeit zu verbessern, und ihre Zusam-
menarbeit und Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und dem
Sekretariats-Amt für interne Aufsichtsdienste fortzusetzen;

11. bekräftigt, wie wichtig eine wirksamere Koordi-
nierung zwischen der Hauptabteilung Presse und Information
und dem Büro des Sprechers des Generalsekretärs ist, und er-
sucht den Generalsekretär, in den von der Organisation aus-
gehenden Botschaften für Konsistenz zu sorgen; 

12. nimmt Kenntnis von den Bemühungen, die die
Hauptabteilung Presse und Information unternimmt, um die
Arbeit und die Beschlüsse der Generalversammlung auch
weiterhin in der Öffentlichkeit bekanntzumachen, und er-
sucht die Hauptabteilung, ihre Arbeitsbeziehungen zum Büro
des Präsidenten der Generalversammlung weiter zu verstär-
ken;

13. ermutigt die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, im Hinblick auf die Kulturförderung und im Bildungs-
und Kommunikationsbereich auch weiterhin mit der Organi-
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur zusammenzuarbeiten, um die zwischen den ent-
wickelten Ländern und den Entwicklungsländern bestehende
Kluft zu überwinden;

14. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den An-
strengungen, die die Hauptabteilung Presse und Information
unternimmt, um auf lokaler Ebene mit anderen Organisatio-
nen und Organen des Systems der Vereinten Nationen zusam-
menzuarbeiten und so die Koordinierung ihrer Kommunika-
tionstätigkeiten zu verbessern, und ersucht den Generalsekre-
tär, dem Informationsausschuss auf seiner dreiunddreißigsten
Tagung über diesbezügliche Fortschritte sowie über die Tä-
tigkeit der Gruppe der Vereinten Nationen für Kommunika-
tion Bericht zu erstatten;

15. bekräftigt, dass die Hauptabteilung Presse und In-
formation unter Beachtung der bestehenden Mandate und im
Einklang mit Artikel 5.6 der Regeln und Ausführungsbestim-
mungen für die Programmplanung, die Programmaspekte des
Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und
die Evaluierungsmethoden110 eine Rangfolge der Prioritäten
für ihr Arbeitsprogramm aufstellen muss, um ihre Botschaft
klarer herauszustellen und ihre Anstrengungen stärker zu

bündeln sowie um ihre Programme auf der Grundlage verbes-
serter Rückmeldungs- und Evaluierungsmechanismen auf die
Bedürfnisse ihres Zielpublikums abzustimmen;

16. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin alles
zu tun, um sicherzustellen, dass die Veröffentlichungen sowie
die sonstigen Informationsdienste des Sekretariats, ein-
schließlich der Website der Vereinten Nationen und des Pres-
sedienstes der Vereinten Nationen, umfassende, objektive
und ausgewogene Informationen in allen Amtssprachen über
die Fragen enthalten, mit denen sich die Vereinten Nationen
befassen, und dass dabei auch künftig redaktionelle Unabhän-
gigkeit, eine unparteiische und sachlich richtige Berichter-
stattung und die volle Übereinstimmung mit den Resolutio-
nen und Beschlüssen der Generalversammlung gewährleistet
sind;

17. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
und die Büros des Sekretariats, die Inhalte bereitstellen, dafür
zu sorgen, dass die Veröffentlichungen der Vereinten Natio-
nen kostenbewusst und umweltverträglich produziert werden,
und sich auch künftig eng mit allen anderen Stellen abzustim-
men, namentlich mit allen anderen Hauptabteilungen des Se-
kretariats und den Fonds und Programmen des Systems der
Vereinten Nationen, damit es im Rahmen der jeweiligen
Mandate nicht zu Überschneidungen bei der Herausgabe von
Veröffentlichungen der Vereinten Nationen kommt;

18. betont, dass die Hauptabteilung Presse und Infor-
mation ihre Tätigkeit auf denjenigen Gebieten weiterführen
und verbessern soll, die für die Entwicklungsländer und gege-
benenfalls andere Länder mit besonderen Bedürfnissen von
besonderem Interesse sind, und dass die Tätigkeit der Haupt-
abteilung dazu beitragen soll, die auf dem außerordentlich
wichtigen Gebiet der Information und Kommunikation beste-
hende Kluft zwischen den Entwicklungsländern und den ent-
wickelten Ländern zu überbrücken;

19. nimmt Kenntnis von der Herausgabe täglicher
Pressemitteilungen und ersucht die Hauptabteilung Presse
und Information erneut, den Produktionsprozess weiter zu
verbessern und dabei die Auffassungen der Mitgliedstaaten
zu berücksichtigen, auch was die Herausgabe der Mitteilun-
gen auch in den anderen Amtssprachen betrifft, unter ande-
rem durch kostenneutrale Kooperationsvereinbarungen mit
akademischen Einrichtungen;

Mehrsprachigkeit und Öffentlichkeitsarbeit

20. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Hauptab-
teilung Presse und Information bei allen ihren Tätigkeiten alle
Amtssprachen der Vereinten Nationen angemessen einsetzt
und ihre Gleichbehandlung gewährleistet, so auch in ihren
Mitteilungen an den Informationsausschuss, um das Gefälle
zwischen der Verwendung des Englischen und dem Gebrauch
der anderen fünf Amtssprachen zu verringern;

21. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sor-
gen, dass die Hauptabteilung Presse und Information für die
Durchführung aller ihrer Tätigkeiten über eine angemessene
Personalkapazität in allen Amtssprachen der Vereinten Natio-
nen verfügt, und diesen Aspekt in künftige Programmhaus-

109 A/AC.198/2010/2-4.
110 ST/SGB/2000/8.
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haltsvorschläge für die Hauptabteilung aufzunehmen, einge-
denk des Grundsatzes der Parität aller sechs Amtssprachen
und unter Beachtung des Arbeitsanfalls in jeder Amtssprache;

22. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Haupt-
abteilung Presse und Information, bei allen ihren Tätigkeiten
der Mehrsprachigkeit vermehrt Rechnung zu tragen, und be-
tont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass alle neu veröf-
fentlichten Dokumente der Vereinten Nationen in allen sechs
Amtssprachen, in Informationsmaterialien und alle älteren
Dokumente der Vereinten Nationen über die Website der
Vereinten Nationen zugänglich gemacht werden und den Mit-
gliedstaaten ohne Verzögerung zur Verfügung stehen, und
betont ferner, wie wichtig es ist, ihre Resolution 63/306 voll-
ständig durchzuführen;

Überwindung der digitalen Spaltung

23. verweist mit Befriedigung auf ihre Resolution
60/252 vom 27. März 2006, in der sie die während der zwei-
ten Phase des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft
vom 16. bis 18. November 2005 in Tunis verabschiedete Ver-
pflichtungserklärung von Tunis und die Tunis-Agenda für die
Informationsgesellschaft111 billigte und den 17. Mai zum jähr-
lich zu begehenden Welttag der Informationsgesellschaft er-
klärte, verweist auf die Grundsatzerklärung und den Aktions-
plan112, die während der ersten Phase des Weltgipfels über die
Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003 in
Genf verabschiedet wurden, und ersucht in dieser Hinsicht
die Hauptabteilung Presse und Information, zur Begehung
dieses Ereignisses beizutragen und daran mitzuwirken, der
Öffentlichkeit stärker bewusst zu machen, welche Möglich-
keiten sich den Gesellschaften und Volkswirtschaften durch
die Nutzung des Internets und anderer Informations- und
Kommunikationstechnologien bieten und wie die digitale
Spaltung überwunden werden kann;

24. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, mit dazu beizutragen, dass die internationale Gemein-
schaft dafür sensibilisiert wird, wie wichtig die Umsetzung
der Ergebnisdokumente des Weltgipfels über die Informa-
tionsgesellschaft ist;

Netz der Informationszentren der Vereinten Nationen

25. betont, wie wichtig das Netz der Informationszen-
tren der Vereinten Nationen ist, um das Bild der Vereinten
Nationen in der Öffentlichkeit zu pflegen und Nachrichten
über die Vereinten Nationen bei der örtlichen Bevölkerung,
insbesondere in den Entwicklungsländern, zu verbreiten;

26. begrüßt die Arbeit, die das Netz der Informations-
zentren der Vereinten Nationen in Bezug auf die Veröffentli-
chung der Informationsmaterialien der Vereinten Nationen
und die Übersetzung wichtiger Dokumente in andere Spra-
chen als die Amtssprachen der Vereinten Nationen leistet,
legt dem Netz der Informationszentren der Vereinten Natio-
nen nahe, die Erstellung von Webseiten in Lokalsprachen
fortzusetzen, und legt der Hauptabteilung Presse und Infor-
mation nahe, die erforderlichen Ressourcen und technischen
Einrichtungen bereitzustellen, mit dem Ziel, ein möglichst
breites Publikumsspektrum zu erreichen und die Botschaft
der Vereinten Nationen in die ganze Welt zu tragen, um so die
internationale Unterstützung für die Tätigkeit der Organisati-
on zu stärken, und befürwortet die Fortsetzung der diesbezüg-
lichen Bemühungen;

27. betont, wie wichtig die Rationalisierung des Net-
zes der Informationszentren der Vereinten Nationen ist, und
ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, auch weiter-
hin diesbezügliche Vorschläge zu machen, gegebenenfalls
einschließlich der Umschichtung von Ressourcen, und dem
Informationsausschuss auf seinen folgenden Tagungen Be-
richt zu erstatten;

28. bekräftigt, dass die Rationalisierung der Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen von Fall zu Fall im Be-
nehmen mit allen betroffenen Mitgliedstaaten, in denen sich
die bestehenden Informationszentren befinden, den von die-
sen Informationszentren bedienten Ländern und anderen in-
teressierten Ländern in der Region durchgeführt werden muss
und dass der besondere Charakter jeder Region dabei zu be-
rücksichtigen ist;

29. ist sich dessen bewusst, dass das Netz der Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen, insbesondere in den
Entwicklungsländern, auch künftig höhere Wirksamkeit ent-
falten und seine Tätigkeit weiter ausbauen sollte, so auch
durch strategische Unterstützung im Kommunikationsbe-
reich, und fordert den Generalsekretär auf, dem Informations-
ausschuss auf seinen folgenden Tagungen über die Verwirkli-
chung dieses Ansatzes Bericht zu erstatten;

30. legt der Hauptabteilung Presse und Information
nahe, im Hinblick auf größere Kohärenz im Kommunika-
tionsbereich und die Vermeidung von Doppelarbeit über die
Informationszentren verstärkt mit allen anderen Institutionen
der Vereinten Nationen auf Landesebene zusammenzuarbei-
ten;

31. betont, wie wichtig es für die wirksame Informa-
tionsversorgung der Entwicklungsländer ist, den besonderen
Bedürfnissen und Erfordernissen dieser Länder auf dem
Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie
Rechnung zu tragen;

32. betont außerdem, dass die Hauptabteilung Presse
und Information durch das Netz der Informationszentren der
Vereinten Nationen die Öffentlichkeit auch weiterhin auf lo-
kaler Ebene für die Arbeit der Vereinten Nationen sensibili-
sieren und Unterstützung dafür mobilisieren soll, eingedenk
dessen, dass Informationen in den Lokalsprachen die stärkste
Wirkung auf die örtliche Bevölkerung ausüben;

111 Siehe A/60/687. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc7.pdf (Verpflichtungserklärung)
und http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc-6rev1.pdf
(Agenda).
112 Siehe A/C.2/59/3, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc4d.pdf (Grund-
satzerklärung) und http://www.un.org/Depts/german/conf/
wsis_03_geneva_doc5d.pdf (Aktionsplan).
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33. betont ferner, wie wichtig die Bemühungen sind,
die Publikumsarbeit der Vereinten Nationen in den Mitglied-
staaten, die nicht durch das Netz der Informationszentren der
Vereinten Nationen erfasst werden, zu verstärken, und legt
dem Generalsekretär nahe, im Rahmen der Rationalisierung
die Dienste des Netzes der Informationszentren der Vereinten
Nationen auf diese Mitgliedstaaten auszudehnen;

34. unterstreicht, dass die Hauptabteilung Presse und
Information auch künftig die Veranschlagung personeller und
finanzieller Ressourcen für die Informationszentren der Ver-
einten Nationen in Entwicklungsländern überprüfen soll, un-
ter Hervorhebung der Bedürfnisse der am wenigsten entwi-
ckelten Länder;

35. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des General-
sekretärs, eng mit den betroffenen Regierungen zusammen-
zuarbeiten, um die Möglichkeit mietfreier Büroräume zu son-
dieren, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der
Gaststaaten und in dem Bewusstsein, dass eine derartige Un-
terstützung die Veranschlagung von Finanzmitteln in voller
Höhe für die Informationszentren im Rahmen des Programm-
haushaltsplans der Vereinten Nationen nicht ersetzen darf,
und legt den Gaststaaten nahe, den Bedürfnissen der Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen entgegenzukommen;

36. nimmt außerdem Kenntnis von dem Ausbau der
Informationszentren in Kairo, Mexiko-Stadt und Pretoria und
legt dem Generalsekretär nahe, in Zusammenarbeit mit den
betroffenen Mitgliedstaaten und im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen den Ausbau weiterer Zentren, insbesondere in
Afrika, zu sondieren;

37. begrüßt die Resolution 64/243 der Generalver-
sammlung vom 24. Dezember 2009, in der die Versammlung
den Generalsekretär ersuchte, ein Informationszentrum der
Vereinten Nationen in Luanda als Beitrag dazu einzurichten,
den Bedürfnissen der portugiesischsprachigen afrikanischen
Länder gerecht zu werden, ersucht den Generalsekretär er-
neut, in Abstimmung mit der Regierung Angolas die für die
rasche Errichtung des Informationszentrums erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, und ersucht den Generalsekretär,
dem Informationsausschuss auf seiner dreiunddreißigsten Ta-
gung über die diesbezüglichen Fortschritte Bericht zu erstat-
ten;

38. legt dem Generalsekretär nahe, bei der Ernennung
von Direktoren von Informationszentren der Vereinten Natio-
nen unter anderem die Erfahrung der Bewerber auf dem Ge-
biet der Informations- und Kommunikationstechnologie als
eines der wichtigsten Vorzugskriterien für die Ernennung voll
in Betracht zu ziehen;

III

Strategische Kommunikationsdienste

39. bekräftigt, dass die strategischen Kommunika-
tionsdienste die Aufgabe haben, die Botschaften der Verein-
ten Nationen zu konzipieren und zu verbreiten, indem sie in
enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, den Fonds
und Programmen der Vereinten Nationen und den Sonderor-
ganisationen und in voller Übereinstimmung mit den von den

beschlussfassenden Organen erteilten Mandaten Kommuni-
kationsstrategien entwickeln;

Medienkampagnen

40. weiß die Arbeit zu schätzen, die die Hauptabtei-
lung Presse und Information mittels ihrer Kampagnen leistet,
um die für die internationale Gemeinschaft wichtigen The-
men zu fördern, wie etwa die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen und die Fortschritte bei der Verwirkli-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, die
Reform der Vereinten Nationen, die Beseitigung der Armut,
Konfliktprävention, Friedenssicherung, Friedenskonsolidie-
rung, nachhaltige Entwicklung, Abrüstung, Entkolonialisie-
rung, Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Frauen
und Kindern sowie von Menschen mit Behinderungen, die
strategische Koordinierung der humanitären Hilfe, insbeson-
dere bei Naturkatastrophen und anderen Krisen, HIV/Aids,
Malaria, Tuberkulose und andere Krankheiten, die Bedürfnis-
se des afrikanischen Kontinents, die Bekämpfung des Terro-
rismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen, den
Dialog zwischen den Kulturen, eine Kultur des Friedens und
der Toleranz, die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl
und die Verhütung von Völkermord, und ersucht die Haupt-
abteilung, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern
und den zuständigen Organisationen und Organen des Sys-
tems der Vereinten Nationen auch weiterhin geeignete Maß-
nahmen zu treffen, um die Weltöffentlichkeit besser über alle
diese Themen aufzuklären;

41. würdigt die Rolle der Hauptabteilung Presse und
Information bei der jährlichen Begehung des Internationalen
Tages des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des
transatlantischen Sklavenhandels und sieht ihrer weiteren Ar-
beit zur Förderung der Schaffung eines ständigen Mahnmals
für die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklaven-
handels erwartungsvoll entgegen;

42. betont, dass der Förderung der Entwicklung Afri-
kas auch künftig wieder größere Aufmerksamkeit gewidmet
werden muss, vor allem seitens der Hauptabteilung Presse
und Information, damit der internationalen Gemeinschaft die
kritische wirtschaftliche und soziale Lage in Afrika und die
Prioritäten der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afri-
kas113 stärker bewusst gemacht werden;

43. verweist auf ihre Resolution 64/253 vom 23. Fe-
bruar 2010, in der sie den 21. März als Internationalen
Nouruz-Tag anerkannte und unter anderem die interessierten
Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und die interessier-
ten internationalen und regionalen Organisationen sowie die
nichtstaatlichen Organisationen bat, an den Veranstaltungen
teilzunehmen, die von den Staaten organisiert werden, in de-
nen der Nouruz begangen wird, und ersucht die Hauptabtei-
lung Presse und Information in dieser Hinsicht, unter Wah-
rung der Bedeutsamkeit und Relevanz der Themen der dies-
bezüglichen Medienkampagnen zur Begehung des Nouruz

113 A/57/304, Anlage.
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sowie im Rahmen der vorhandenen Ressourcen zur Erhöhung
des Bekanntheitsgrads dieses Festes in der Öffentlichkeit bei-
zutragen;

44. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, den 21. Februar als Internationalen Tag der Mutterspra-
che, der von der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur und von Mitgliedstaaten in
aller Welt in gebührender Weise begangen wird, stärker be-
kannt zu machen;

45. verweist auf ihre Resolution 64/236 vom 24. De-
zember 2009, in der sie beschloss, im Jahr 2012 die Konfe-
renz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung zu
veranstalten, und ersucht in diesem Zusammenhang die
Hauptabteilung Presse und Information und ihr Netz der In-
formationszentren der Vereinten Nationen, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Konferenz und einschlägige
Themen der nachhaltigen Entwicklung stärker ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu rücken und Informationen darüber
zu verbreiten;

46. verweist außerdem auf ihre Resolution 64/13 vom
10. November 2009, in der sie den 18. Juli zum Internationa-
len Nelson-Mandela-Tag erklärte und alle Mitgliedstaaten
und die Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
bat, den Tag in angemessener Weise zu begehen, und ersucht
in dieser Hinsicht die Hauptabteilung Presse und Information,
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen dazu beizutragen,
dass die Vereinten Nationen den Tag bekanntmachen, fördern
und begehen;

47. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
und ihr Netz der Informationszentren der Vereinten Nationen,
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Begehung des
fünfzigsten Jahrestags der Verabschiedung der Resolution
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember
1960 über die Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker stärker ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu rücken und Informationen darüber
zu verbreiten;

48. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
und ihr Netz der Informationszentren der Vereinten Nationen
außerdem, im Kontext der Resolution 64/137 der Generalver-
sammlung vom 18. Dezember 2009 die Öffentlichkeit im
Rahmen der vorhandenen Ressourcen stärker für Fragen be-
treffend Frauen und Frieden und Sicherheit zu sensibilisieren;

Rolle der Hauptabteilung Presse und Information bei 
Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen

49. ersucht das Sekretariat, auch künftig sicherzustel-
len, dass die Hauptabteilung Presse und Information durch
dienststellenübergreifende Konsultationen und die Koordi-
nierung mit anderen Hauptabteilungen des Sekretariats, ins-
besondere mit der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsät-
ze und der Hauptabteilung Unterstützung der Feldeinsätze,
bereits ab der Planungsphase in künftige Friedenssicherungs-
einsätze mit einbezogen wird;

50. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und die
Hauptabteilung Unterstützung der Feldeinsätze, auch weiter-
hin zusammenzuarbeiten, um die neuen Realitäten, denen
sich Friedenssicherungseinsätze, insbesondere mehrdimen-
sionale und komplexe Einsätze, gegenübersehen, die von ih-
nen erzielten weitreichenden Erfolge und die Probleme, de-
nen sie sich stellen müssen, sowie die starke Zunahme der
friedenssichernden Tätigkeiten der Vereinten Nationen in
jüngster Zeit stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
rücken, und begrüßt die Bemühungen der drei Hauptabteilun-
gen um die Ausarbeitung und Durchführung einer umfassen-
den Kommunikationsstrategie in Bezug auf die Herausforde-
rungen, mit denen die Friedenssicherung der Vereinten Natio-
nen derzeit konfrontiert ist;

51. betont, wie wichtig es ist, die Kapazität der Haupt-
abteilung Presse und Information für Öffentlichkeitsarbeit im
Bereich der Friedenssicherungseinsätze sowie ihre in enger
Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung Friedenssicherungs-
einsätze und der Hauptabteilung Unterstützung der Feldein-
sätze wahrgenommene Rolle im Prozess der Auswahl von
Mitarbeitern für Öffentlichkeitsarbeit bei Friedenssiche-
rungseinsätzen oder -missionen der Vereinten Nationen zu er-
weitern, und bittet die Hauptabteilung Presse und Information
in diesem Zusammenhang, unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der ausgewogenen geografischen Verteilung im
Einklang mit Kapitel XV Artikel 101 Absatz 3 der Charta der
Vereinten Nationen Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit ab-
zuordnen, die über die notwendigen Qualifikationen zur Er-
füllung der entsprechenden Aufgaben im Rahmen der Einsät-
ze oder Missionen verfügen, und gegebenenfalls die in dieser
Hinsicht zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, insbeson-
dere seitens der Gaststaaten, zu berücksichtigen;

52. betont, wie wichtig das Portal für Friedenssiche-
rung auf der Website der Vereinten Nationen ist, und ersucht
die Hauptabteilung Presse und Information, die Friedenssi-
cherungsmissionen auch künftig beim weiteren Ausbau ihrer
jeweiligen Website zu unterstützen;

53. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
und die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze, auch
weiterhin bei der Durchführung eines wirksamen Informa-
tionsprogramms zusammenzuarbeiten, das die Nulltoleranz-
politik der Organisation gegenüber sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch erläutert, und die Öffentlichkeit über
den Ausgang aller derartigen Fälle, an denen Friedenssiche-
rungspersonal beteiligt war, einschließlich der Fälle, in denen
letztlich befunden wurde, dass die Anschuldigungen rechtlich
nicht bewiesen seien, sowie über die von der Generalver-
sammlung angenommene Umfassende Strategie der Verein-
ten Nationen für Hilfe und Unterstützung für Opfer sexueller
Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch Bedienstete
der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal114 zu infor-
mieren;

114 Resolution 62/214, Anlage.
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Rolle der Hauptabteilung Presse und Information bei der 
Verstärkung des Dialogs zwischen den Kulturen und der 
Kultur des Friedens als Mittel zur besseren Verständigung 
zwischen den Nationen

54. erinnert an ihre Resolutionen über den Dialog zwi-
schen den Kulturen und die Kultur des Friedens115, ersucht die
Hauptabteilung Presse und Information, unter Wahrung der
Bedeutsamkeit und Relevanz der Themen der diesbezügli-
chen Medienkampagnen auch weiterhin die notwendige Un-
terstützung für die Verbreitung von Informationen über den
Dialog zwischen den Kulturen und eine Kultur des Friedens
sowie die Initiative „Allianz der Zivilisationen“ bereitzustel-
len und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Kultur
des Dialogs zwischen den Kulturen zu pflegen und kulturelle
Verständigung, Toleranz, Achtung und Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit und die effektive Ausübung aller Men-
schenrechte und der bürgerlichen, politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich des
Rechts auf Entwicklung, durch alle Menschen zu fördern;

55. bittet das System der Vereinten Nationen, insbe-
sondere die Hauptabteilung Presse und Information, den Dia-
log zwischen den Kulturen auch künftig anzuregen und zu er-
leichtern und Möglichkeiten zur Förderung des Dialogs zwi-
schen den Kulturen im Rahmen der Tätigkeit der Vereinten
Nationen auf verschiedenen Gebieten zu erarbeiten und dabei
das Aktionsprogramm der Globalen Agenda für den Dialog
zwischen den Kulturen116 zu berücksichtigen, sieht in diesem
Zusammenhang dem von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 60/4 vom 20. Oktober 2005 erbetenen Bericht des
Generalsekretärs mit Interesse entgegen und begrüßt außer-
dem den Beschluss des Präsidenten der Generalversammlung
auf ihrer vierundsechzigsten Tagung, 2010 eine informelle
thematische Debatte über diese Frage abzuhalten;

56. anerkennt die Leistungen der Allianz der Zivilisa-
tionen und die Anstrengungen des Hohen Beauftragten des
Generalsekretärs für die Allianz der Zivilisationen, die von
der Generalversammlung in ihrer Resolution 64/14 vom
10. November 2009 begrüßt wurden, nimmt Kenntnis von
dem breiten Spektrum von Initiativen und Partnerschaften auf
den Gebieten Jugend, Bildung, Medien und Migration, die
auf dem dritten Forum der Allianz der Zivilisationen am
28. und 29. Mai 2010 in Rio de Janeiro (Brasilien) ins Leben
gerufen wurden, und begrüßt die anhaltende Unterstützung
der Hauptabteilung Presse und Information für die Arbeit der
Allianz der Zivilisationen, einschließlich ihrer laufenden Pro-
jekte;

IV

Presse- und Nachrichtendienste

57. betont, dass das zentrale Ziel der von der Hauptab-
teilung Presse und Information bereitgestellten Presse- und
Nachrichtendienste darin besteht, den Medien und anderen

Teilen des Publikums weltweit sachlich richtige, objektive
und ausgewogene Nachrichten und Informationen aus dem
System der Vereinten Nationen zeitgerecht in allen vier Mas-
senmedien, das heißt in der Presse, im Hörfunk, im Fernsehen
und im Internet, zur Verfügung zu stellen und dabei durchge-
hend Gewicht auf die Mehrsprachigkeit zu legen, und ersucht
die Hauptabteilung erneut, sicherzustellen, dass alle aktuellen
Nachrichten und Eilmeldungen sachlich richtig, unparteiisch
und frei von jeglicher Voreingenommenheit sind;

58. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Hauptab-
teilung Presse und Information auch weiterhin durch die In-
itiative „10 Stories the World Should Hear More About“
(10 Geschichten, über die die Welt mehr erfahren sollte) und
durch Bild- und Tonberichterstattung über TV Vereinte Na-
tionen und Radio Vereinte Nationen die Aufmerksamkeit der
Weltmedien auf Geschichten lenkt, über die nicht an promi-
nenter Stelle berichtet wird;

Traditionelle Kommunikationsmittel

59. begrüßt die Initiative von Radio Vereinte Nationen
– nach wie vor eines der effektivsten traditionellen Medien
mit der größten Breitenwirkung, die der Hauptabteilung Pres-
se und Information zur Verfügung stehen, und ein wichtiges
Instrument für die Tätigkeiten der Vereinten Nationen –, sei-
nen Live-Hörfunkdienst zu verbessern, indem es Rundfunk-
anstalten täglich zu allen Tätigkeiten der Vereinten Nationen
häufiger aktualisierte Berichte in allen sechs Amtssprachen
sowie Reportagen liefert, und ersucht den Generalsekretär,
auch weiterhin alles zu tun, um die Parität der sechs Amts-
sprachen bei den Hörfunkproduktionen der Vereinten Natio-
nen zu verwirklichen;

60. begrüßt außerdem die laufenden Anstrengungen,
die die Hauptabteilung Presse und Information unternimmt,
um Rundfunkstationen auf der ganzen Welt direkt mit Pro-
grammen in den sechs Amtssprachen sowie in Portugiesisch
und Swahili und nach Möglichkeit in anderen Sprachen zu
versorgen;

61. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, auch künftig Partnerschaften mit lokalen, nationalen und
regionalen Rundfunkanstalten aufzubauen, um die Botschaft
der Vereinten Nationen sachlich richtig und unparteiisch in
die ganze Welt zu tragen, und ersucht den Radio- und Fern-
sehdienst der Hauptabteilung, die seit wenigen Jahren verfüg-
bare technologische Infrastruktur auch weiterhin voll zu nut-
zen;

Website der Vereinten Nationen

62. erklärt erneut, dass die Website der Vereinten Na-
tionen ein wesentliches Hilfsmittel für die Medien, nichtstaat-
liche Organisationen, Bildungseinrichtungen, die Mitglied-
staaten und die breite Öffentlichkeit ist, und weist in diesem
Zusammenhang erneut auf die Notwendigkeit kontinuierli-
cher Bemühungen der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion um die Pflege und Verbesserung der Website hin;

63. erkennt die Anstrengungen an, die die Hauptabtei-
lung Presse und Information unternimmt, um die grundlegen-

115 Resolutionen 52/15, 53/22, 53/25, 55/23, 56/6, 59/142 und 60/4.
116 Resolution 56/6, Abschn. B.
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den Voraussetzungen für den barrierefreien Zugang von
Menschen mit Behinderungen zur Website der Vereinten Na-
tionen zu erfüllen, und fordert die Hauptabteilung auf, weiter
darauf hinzuarbeiten, dass auf allen neuen und aktualisierten
Seiten der Website Zugänglichkeitskriterien eingehalten wer-
den, mit dem Ziel, Barrierefreiheit für Personen mit unter-
schiedlichen Behinderungen zu gewährleisten;

64. nimmt Kenntnis von den Verbesserungen bei der
Entwicklung und dem Ausbau der Website der Vereinten Na-
tionen in mehreren Sprachen117 und ersucht die Hauptabtei-
lung Presse und Information in dieser Hinsicht, in Abstim-
mung mit den Büros, die Inhalte bereitstellen, die Maßnah-
men weiter zu verbessern, die getroffen werden, um volle Pa-
rität zwischen den sechs Amtssprachen auf der Website der
Vereinten Nationen herzustellen, und erneuert insbesondere
ihr Ersuchen an den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die
innerhalb der Hauptabteilung für die Website der Vereinten
Nationen veranschlagten finanziellen und personellen Res-
sourcen angemessen unter allen Amtssprachen verteilt wer-
den, wobei dem besonderen Charakter jeder Amtssprache
Rechnung zu tragen ist;

65. erkennt die Kooperationsvereinbarungen zwischen
der Hauptabteilung Presse und Information und akademi-
schen Institutionen an, die darauf gerichtet sind, die Anzahl
der in einigen Amtssprachen verfügbaren Einzelseiten zu er-
höhen, und ersucht den Generalsekretär erneut dringend, die-
se Vereinbarungen auf alle Amtssprachen der Vereinten Na-
tionen auszudehnen;

66. verweist auf Ziffer 74 ihrer Resolution 60/109 B
und erklärt in diesem Zusammenhang erneut, dass alle Sekre-
tariats-Büros, die Inhalte bereitstellen, sich auch weiterhin
darum bemühen sollen, alle englischsprachigen Materialien
und Datenbanken auf der Website der Vereinten Nationen in
alle Amtssprachen zu übersetzen und auf den Webseiten in
den jeweiligen Sprachen auf die praktischste, effizienteste
und kostengünstigste Weise zugänglich zu machen;

67. ersucht den Generalsekretär, die Neuentwicklun-
gen auf dem Gebiet der Informationstechnologie auch weiter-
hin in vollem Umfang zu nutzen, um auf kostenwirksame
Weise die rasche Verbreitung von Informationen über die
Vereinten Nationen im Einklang mit den von der Generalver-
sammlung in ihren Resolutionen festgelegten Prioritäten und
unter Berücksichtigung der sprachlichen Vielfalt in der Orga-
nisation zu verbessern, begrüßt die auch weiterhin zunehmen-
de Popularität des E-Mail-gestützten Nachrichtentelegramm-
dienstes, der von der Hauptabteilung Presse und Information
in englischer und französischer Sprache über das Internet-
Portal des Nachrichtenzentrums der Vereinten Nationen be-
reitgestellt wird, und legt der Hauptabteilung nahe, sich mit
dem Amt für Informations- und Kommunikationstechnologie
zu beraten und mit Vorrang Möglichkeiten zur Verbesserung
der technischen Leistungsfähigkeit dieses Dienstes und seiner
Bereitstellung in allen Amtssprachen zu prüfen;

68. ist sich dessen bewusst, dass manche der Amts-
sprachen nichtlateinische und bidirektionale Schriften ver-
wenden und dass die technologische Infrastruktur und die An-
wenderprogramme bei den Vereinten Nationen auf der latei-
nischen Schrift beruhen, was zu Schwierigkeiten bei der Ver-
arbeitung nichtlateinischer und bidirektionaler Schriften
führt, und fordert das Amt für Informations- und Kommuni-
kationstechnologie nachdrücklich auf, weiter mit der Haupt-
abteilung Presse und Information zusammenzuarbeiten und
sich weiter darum zu bemühen, zu gewährleisten, dass die
technologische Infrastruktur und die Anwenderprogramme
bei den Vereinten Nationen lateinische, nichtlateinische und
bidirektionale Schriften voll unterstützen, damit auf der Web-
site der Vereinten Nationen größere Gleichberechtigung zwi-
schen allen Amtssprachen besteht;

V

Bibliotheksdienste

69. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, den Lenkungsausschuss für die Modernisierung und das
integrierte Management der Bibliotheken der Vereinten Na-
tionen weiter zu leiten, und spricht ferner der Dag-Ham-
marskjöld-Bibliothek und den anderen Bibliotheken, die dem
Lenkungsausschuss angehören, ihre Anerkennung für die
Maßnahmen aus, die sie getroffen haben, um ihre Tätigkeiten,
Dienstleistungen und Produkte enger mit den Gesamt- und
Einzelzielen und den operativen Prioritäten der Vereinten Na-
tionen abzustimmen;

70. erklärt erneut, dass ein den Mitgliedstaaten zu-
gänglicher mehrsprachiger Bestand von Büchern, Zeitschrif-
ten und sonstigen Materialien in gedruckter Form unterhalten
werden muss, damit sichergestellt ist, dass die Bibliothek eine
breiten Kreisen zugängliche Quelle für Informationen über
die Vereinten Nationen und ihre Tätigkeit bleibt;

71. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, in Anbetracht der Bedeutung, die audiovisuelle Archive
für die Erhaltung unseres gemeinsamen Erbes besitzen, ihre
Politik und ihre Tätigkeit betreffend die dauerhafte Erhaltung
ihrer Hörfunk-, Fernseh-, Film- und Fotoarchive weiter zu
prüfen und Maßnahmen zu treffen, um die Erhaltung dieser
Archivbestände und ihre Zugänglichkeit sicherzustellen, so
auch während der Bauphase des Sanierungsgesamtplans im
Rahmen des Gesamthaushalts des Plans;

72. nimmt Kenntnis von der Initiative, welche die Dag-
Hammarskjöld-Bibliothek in ihrer Eigenschaft als Koordinie-
rungsstelle unternommen hat, um den Inhalt der für die De-
potbibliotheken in Entwicklungsländern veranstalteten regio-
nalen Schulungs- und Wissensaustauschseminare auch auf
die Publikumsarbeit auszudehnen;

73. erkennt die Rolle an, die der Dag-Hammarskjöld-
Bibliothek dabei zukommt, den Wissensaustausch und die
Vernetzungsmaßnahmen auszuweiten, damit die Delegierten,
die Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten, das Sekreta-
riat, Forschende und Depotbibliotheken auf der ganzen Welt
auf den umfangreichen Wissensschatz der Vereinten Natio-
nen zugreifen können;

117 Siehe A/AC.198/2007/3.



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

281

VI

Publikumsarbeit

74. erkennt außerdem an, dass die von der Hauptabtei-
lung Presse und Information geleistete Publikumsarbeit auch
künftig darauf ausgerichtet sein wird, die Öffentlichkeit über
die Rolle und die Arbeit der Vereinten Nationen aufzuklären;

75. begrüßt die Bildungsarbeit der Hauptabteilung
Presse und Information, die mittels des Programms „Die
UNO arbeitet“ und des Globalen Lehr- und Lernprojekts dar-
auf ausgerichtet ist, Pädagogen und junge Menschen weltweit
über eine Vielzahl von Multimedia-Plattformen zu erreichen,
und ermutigt das Programm „Die UNO arbeitet“, seine Part-
nerschaften mit globalen Mediennetzwerken und prominen-
ten Fürsprechern weiter auszubauen, und das Globale Lehr-
und Lernprojekt, seine Tätigkeit weiter auf Lehrende und
Lernende in Grund-, Mittel- und Sekundarschulen auszuwei-
ten;

76. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Hauptabtei-
lung Presse und Information das fortlaufende Programm für
Hörfunk-, Fernseh- und Pressejournalisten aus Entwicklungs-
und Transformationsländern entsprechend dem Auftrag der
Generalversammlung weiter durchführt, und ersucht die
Hauptabteilung, zu prüfen, wie der größtmögliche Nutzen aus
dem Programm gezogen werden kann, indem unter anderem
seine Dauer verlängert und die Zahl der Teilnehmer erhöht
wird;

77. begrüßt den zunehmend höheren Stellenwert der
Bildungsarbeit und die Ausrichtung der Druckfassung und
der Online-Ausgabe des UN Chronicle und legt dem UN
Chronicle zu diesem Zweck nahe, auch künftig zusammen
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Hochschulen
Kopublikations-Partnerschaften zu entwickeln und gemeinsa-
me Bildungsaktivitäten und -veranstaltungen durchzuführen;

78. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, den UN Chronicle weiter zu veröffentlichen, mit dem
Ziel, ihn im Rahmen der vorhandenen Ressourcen weiter zu
verbessern, und dem Informationsausschuss auf seiner drei-
unddreißigsten Tagung über die in dieser Sache erzielten
Fortschritte Bericht zu erstatten, und ersucht erneut darum,
Optionen für die Veröffentlichung des UN Chronicle in allen
sechs Amtssprachen vorzulegen;

79. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die
Hauptabteilung Presse und Information unternimmt, um im
Rahmen der bestehenden Mandate am Amtssitz der Vereinten
Nationen und in anderen Büros der Vereinten Nationen als
nützliches Instrument der Kontaktarbeit mit der breiten Öf-
fentlichkeit Ausstellungen zu wichtigen Themen zu organi-
sieren, die mit den Vereinten Nationen zusammenhängen, be-
kräftigt die wichtige Funktion, die Führungen als Mittel zur
Kontaktarbeit mit der breiten Öffentlichkeit besitzen, und er-
sucht den Generalsekretär, auch weiterhin dafür zu sorgen,
dass am Amtssitz und an anderen Dienstorten der Vereinten
Nationen Führungen als einkommenschaffende Maßnahmen
durchgängig angeboten werden, insbesondere in allen Amts-
sprachen der Vereinten Nationen;

80. nimmt außerdem Kenntnis von den laufenden An-
strengungen der Hauptabteilung Presse und Information, ihre
Koordinierungsrolle für die Interaktion mit der Zivilgesell-
schaft betreffend die von den Mitgliedstaaten benannten Prio-
ritäten und Anliegen der Organisation auszubauen;

81. beglückwünscht im Geist der Zusammenarbeit die
Vereinigung der bei den Vereinten Nationen akkreditierten
Korrespondenten zu ihren laufenden Tätigkeiten und zu ih-
rem Dag-Hammarskjöld-Gedenkstipendienfonds, der es Jour-
nalisten aus Entwicklungsländern ermöglicht, zum Amtssitz
der Vereinten Nationen zu kommen und über die Aktivitäten
während der Generalversammlung zu berichten, und legt fer-
ner der internationalen Gemeinschaft nahe, den Fonds auch
künftig finanziell zu unterstützen;

82. dankt den Friedensbotschaftern der Vereinten Na-
tionen, den Botschaftern des Guten Willens und anderen Per-
sonen, die sich für die Förderung der Tätigkeit der Vereinten
Nationen und für die stärkere Sensibilisierung der internatio-
nalen Öffentlichkeit für ihre Prioritäten und Anliegen einset-
zen, für ihre Bemühungen und ihren Beitrag und fordert die
Hauptabteilung Presse und Information auf, sie auch weiter-
hin in ihre Kommunikations- und Medienstrategien und in ih-
re Publikumsarbeit einzubeziehen;

VII

Schlussbemerkungen

83. ersucht den Generalsekretär, dem Informations-
ausschuss auf seiner dreiunddreißigsten Tagung und der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung
über die Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Information
und über die Umsetzung aller in dieser Resolution enthalte-
nen Empfehlungen und Ersuchen Bericht zu erstatten;

84. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles zu
tun, um sicherzustellen, dass das Niveau der von der Haupt-
abteilung Presse und Information erbrachten Dienstleistun-
gen während der Durchführung des Sanierungsgesamtplans
beibehalten wird;

85. nimmt Kenntnis von der Initiative der Hauptabtei-
lung Presse und Information, in Zusammenarbeit mit der
Hauptabteilung Sicherheit und dem Protokoll- und Verbin-
dungsdienst während der Generaldebatte der dreiundsech-
zigsten Tagung der Generalversammlung besondere Identifi-
kationsmarken für Pressereferenten von Mitgliedstaaten aus-
zugeben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Medienvertre-
ter, die über den Besuch hochrangiger Amtsträger berichten,
in zugangsbeschränkte Bereiche zu begleiten, und legt dem
Generalsekretär eindringlich nahe, diese Praxis auch weiter-
hin zu verbessern, indem er den Ersuchen von Mitgliedstaa-
ten um Bereitstellung der benötigten Zahl an zusätzlichen
Ausweisen für Pressereferenten von Mitgliedstaaten ent-
spricht, um ihnen den Zutritt zu allen als zugangsbeschränkt
ausgewiesenen Bereichen zu gestatten, damit sie wirksam
und umfassend über Treffen auf hoher Ebene berichten kön-
nen, an denen Delegierte der Mitgliedstaaten teilnehmen;
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86. ersucht den Informationsausschuss, der General-
versammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung Bericht
zu erstatten;

87. beschließt, den Punkt „Informationsfragen“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 65/108

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 172 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/426, Ziff. 6)118:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Georgien,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Isla-
mische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkme-
nistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Benin, Frankreich, Israel, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika.

65/108. Informationen aus den Gebieten ohne Selbst-
regierung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buch-
stabe e der Charta der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1963, in der sie den Sonderausschuss für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ersuchte,
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 Buchstabe e der
Charta der Vereinten Nationen übermittelten Informationen
zu untersuchen und sie bei der Prüfung des Standes der Ver-
wirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der Generalver-
sammlung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung
voll zu berücksichtigen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 64/97 vom
10. Dezember 2009, in der sie den Sonderausschuss ersuchte,
die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben
weiter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungs-
mächte insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu
erstellenden Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete
rechtzeitig ausreichende Informationen gemäß Artikel 73
Buchstabe e der Charta übermitteln,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs119, 

1. erklärt erneut, dass die jeweilige Verwaltungs-
macht weiterhin gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der
Vereinten Nationen Informationen über ein Gebiet ohne
Selbstregierung übermitteln soll, solange kein Beschluss der
Generalversammlung selbst vorliegt, wonach das betreffende
Gebiet die volle Selbstregierung nach Kapitel XI der Charta
erlangt hat;

2. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, dem
Generalsekretär im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach
der Charta zu Informationszwecken, vorbehaltlich etwaiger
Einschränkungen aus Sicherheits- und Verfassungserwägun-
gen, jetzt und auch künftig regelmäßig statistische und ande-
re technische Informationen über die wirtschaftlichen, sozia-
len und bildungsbezogenen Bedingungen in den Hoheitsge-
bieten, für die sie verantwortlich sind, sowie möglichst aus-
führliche Informationen über politische und konstitutionelle
Entwicklungen in den betreffenden Hoheitsgebieten, ein-
schließlich der Verfassung, des Rechtsakts oder der Verord-
nung, die der Regierung des Hoheitsgebiets und der verfas-
sungsmäßigen Beziehung des Hoheitsgebiets zu der Verwal-
tungsmacht zugrunde liegen, spätestens sechs Monate nach
Ablauf des Verwaltungsjahrs in den jeweiligen Gebieten zu
übermitteln;

3. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang
mit der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Ge-
biete auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende

118 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt. 119 A/65/66.




